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Luftsport-Club Karlstadt e.V. 
Eußenheimer Str. 62 
97753 Karlstadt am Main 
Telefon: 0 93 53 / 24 46 

Mail:  info@lsck.de 



 

Vorstand: Burkhard Vogel André Weber Karl-Heinz Bachmann  Margarita Niehus Georg Rauwolf 

E-mail: 1.Vorstand@lsck.de 2.Vorstand@lsck.de Schatzmeister@lsck.de Schriftfuehrer@lsck.de Technik@lsck.de 

Sparkasse Mainfranken-Würzburg IBAN: DE68 7905 0000 0190 0036 81; BIC: BYLADEM!SWU 
Raiffeisenbank Karlstadt IBAN: DE51 7906 9150 0001 8071 37, BIC: GENODEF1GEM 

RWY 09/27 650 m  03/21 400 m   -   Frequenz 123,475 MHz   -   Elev. 250 m   -   N 49°58,35  O 009°47,50 

 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
Hiermit beantrage ich als  
 
aktives   förderndes  
 
Mitglied in den Luftsport-Club Karlstadt e.V.  
aufgenommen zu werden. 
 
Familienname: ____________________________________________________ 
 
Vorname: ____________________________________________________ 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich ausdrücklich, dass mir die Satzung, die 
Gebührenordnung und die Flugbetriebsordnung mit ihren Zusätzen in der jeweils 
gültigen Fassung bekannt sind und die Forderungen des Vereins bezüglich meiner 
Person (Aufnahme-, Fluggebühren, Beiträge und dergl.) als rechtsverbindlich 
anerkannt werden. 
 
Des Weiteren wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Aufnahme als aktives 
Mitglied durch die Annahme des erweiterten Vorstandes und vom Verlauf eines 
dreimonatigen Probezeitraums abhängig ist. Während dieser Zeit werden 
Gastfluggebühren berechnet, für deren Differenz zu Schulungsgebühren bei 
Vollmitgliedschaft nach der Probezeit eine Gutschrift erfolgt. 
 
Als förderndes Mitglied bin ich jederzeit im Verein willkommen (gerne auch als 
Helfer!) und kann die im Verein angebotene Piloten-Kleidung zum vereinsinternen 
Sonderpreis erwerben. 
 
 
 
Karlstadt, den________________ ___________________________________ 
 (Unterschrift des Antragstellers) 
 
 
 
Unterschrift:  ________________________________________________ 
 (Bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter) 
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Personalbogen 
 
 
    
Vornamen Nachname 

 
    
Straße/Hausnr. Plz/Wohnort 

 
    
Geburtsdatum ausgeübter Beruf 

 
    
Telefon Mobiltelefon 

 
    
E-Mail Adresse: Mit der Eintragung der E-Mail Adresse stimme ich zu, meine Mitgliederinformationen und Auszüge per Email zu erhalten. 

Mitgliedschaft:    aktiv    fördernd 
Fliegerischer Status bei Eintritt:    Pilot    Ausbildung 
Platz- und Flugzeugnutzung:    Pilot mit eigen. Flugzeug    Nutzung der Vereinsflugzeuge 

 
Fliegerische Berechtigungen: 
 

   PPL (__)    LAPL (__)    Schlepp-Berechtigung Startart(en):  

   CPL   JAR-FCL    Schlepp-Berechtigung Startart(en):  

   SPL    LAPL (S) Startart(en):   Winde    F-Schlepp 

   LAPL (S) auf  TMG    BPL (Ballonfahrer Lizenz)  

   UL    dreiachs (aerodynamisch gesteuert)  

    Tragschrauber  

    Trike (schwerkraftgesteuert) 

    Motorschirm/Trike (<120 kg Leermasse) 

 

Sonstiges:  
 
  
Lehrberechtigungen 

Sonstige (fliegerische) Berechtigungen: 
   BZF I    BZF II    AZF 
   CVFR    Nacht-VFR    Wolkenflug    Kunstflug 

 
Technische Berechtigungen: 
   Werkstattleiter    Motorflugzeugwart    Motorseglerwart 
   Fallschirmpacker    Windenfahrer    Sportzeuge 
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Ansprechpartner 
 
Liebes Neumitglied, 
 
die Vorstandschaft des Luftsport-Club Karlstadt e.V. heißt Dich herzlich in den Reihen eines 
der ältesten Luftsportvereine (gegründet 1922) Deutschlands willkommen. Wir wollen, dass 
Du Dich in unserem Verein und unter seinen Mitgliedern lange Zeit wohl fühlst. Da in den 
ersten Wochen und Monaten Deiner fliegerischen Ausbildung Fragen und vielleicht auch 
Probleme wahrscheinlich nicht ausbleiben werden, geben wir Dir eine Liste von 
Ansprechpartnern an die Hand, die fachkundig Auskunft und Hilfestellung geben können. 
Wir ermuntern Dich dazu, dieses Angebot entsprechend zu nutzen. 
 
 
1  „Chef“ (1. Vorsitzender) Burkhard Vogel Mobil:  0175 / 2637 645 
 
 
2. Stellvertretender „Chef“ André Weber   09355 / 970421 

  Mobil: 0172 / 9807 600 
 
 
3.  Ausbildungsorganisator  Klaus Aufmuth   0931 / 409 478  

(Auskunft zu allen Angelegenheiten der Mobil: 0160 / 627 5468 
fliegerischen  Ausbildung) 

 
 
4. Schatzmeister Karl-Heinz Bachmann   06020 / 2347 

(Gebühren, Flugstundenabrechnung,   Mobil: 0151 / 2222 2347 
Spenden etc.) 

 
 
5. Schriftführerin Margarita Niehus   0931 / 950 0452 
 (alles Schriftliche etc.)  Mobil: 0152 / 5496 8011 
 
 
6. Technischer Leiter Georg Rauwolf Mobil: 0172 / 669 4323 
 
 
7. Werkstattleiter Karl-Heinz Rüth  09364 / 2911  
 
 
8. Clubheim , Wochenende und Feiertag (Anrufbeantworter)   09353 / 2446 
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Luftsport-Club Karlstadt e.V.  

Eußenheimer Straße 62 

97753 Karlstadt 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer  DE95ZZZ00001273227 
 
Mandatsreferenz  ……………………………………....(wird vom Schatzmeister des LSCK eingetragen) 
 
SEPA Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Luftsport-Club Karlstadt e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Luftsport-
Club Karlstadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

   O   Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen 

   O   Mandat gilt für einmalige Zahlung 

 
 
__________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
__________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
__________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 
__________________________________________________________ 
Kreditinstitut 
 
 
IBAN 
 
 
BIC 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

D E                                         
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Gebührenordnung (Stand 2015)   Fördernde Mitglieder 
 
 
Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein ideell und mit Ihrem Mindestbeitrag von  
30 Euro pro Jahr. Wer mehr für die Jugend und dem Luftsport-Club tun möchte kann 
jederzeit unserem Schatzmeister eine Spende gegen steuerermäßigende Quittung 
zukommen lassen. Die Flugzeuge des Vereins können zu den nachstehenden Selbstkosten 
genutzt werden. Nicht jedoch als verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Für diese Flüge stellt 
sich ein aktives Mitglied des LSCK unentgeltlich zur Verfügung. 
 
 

1. Segelflug : 
Windenschlepp mit 10 min Flug für 20 Euro, jede weitere Minute für 1 Euro. 
F-Schlepp mit 10 min Flug für 60 Euro, jede weitere Minute ebenfalls 1 Euro. 
 

2. UL/Luftsportgerät : 
z. B. D-MXFW Dynamic WT 9 
Für Pilot plus 1 Person, nach Beladungsberechnung 
Stundensatz  150,-- € ( 2,50 €/Min.) incl. 19% MwSt. 
 
Tragschrauber: (durchgeführt von Weber Werbung, Partenstein 
Für Pilot plus 1 Person, 
Stundensatz  180,-- € (3,-- €/Min.) inkl. 19% MwSt. 
 

3. Motorflug : 
z.B. D-EHAI Robin DR 400/180R 
Für Pilot plus bis 3 Personen, 
Stundensatz  270,-- € (4,50 €/Min.) incl. 19 % MwSt.  
 
 
Alle Flugzeiten können Minutengenau abgerechnet werden. Die Mindestflugzeit 
beträgt 10 Min. 
  







 
Seite 3 von 6 
SATZUNG des Luftsport-Club Karlstadt e.V.  

Segelfluggelände, Eußenheimer Str. 62, 97753 Karlstadt 
 

Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN DE68790500000190003681 BIC BYLADEM1SWU 
 

RWY 09/27 650 m  03/21 400 m   -   Frequenz 123,475 Mhz   -   Elev. 250 m   -   N 49°58,35  O 009°47,50 

 
§ 5 - Rechte und Pflichten 

1. Mit dem Beitritt erwirbt das Mitglied das Recht, an allen Veranstaltungen des LSCK 
teilzunehmen. Aktive  Mitglieder können sich im Rahmen der geltenden Bestimmungen 
aktiv am Flugsport beteiligen. 

2. Mit seinem Beitritt verpflichtet sich das Mitglied die Satzung des LSCK, die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und die Flugbetriebsordnung zu befolgen und seine 
finanziellen Verpflichtungen dem LSCK gegenüber pünktlich zu erfüllen. 

 
§ 6 – Organe des Vereins 

1. Organe des LSCK sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 
§ 7 – Vorstand 

1. Die Vorstandschaft besteht aus 

a) dem geschäftsführenden Vorstand 

b) dem erweiterten Vorstand 

2. Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 1. Vorsitzende(r) 
 2. Vorsitzende(r) 
 Schatzmeister(in) 
 Schriftführer(in) 
 Technische(r) Leiter(in) 

3. Die erweiterte Vorstandschaft setzt sich zusammen aus 

bis zu 6 weiteren Mitgliedern (z.B. Ausbildungsleiter/in, Werkstattleiter/in, 
Pressewart/in, Jugendvertreter/in), über deren  Anzahl und Aufgabenzuordnung 
die Mitgliederversammlung bei der Wahl entscheidet. 
etwaigen Ehrenvorsitzenden 

4. Der LSCK wird im Sinne des § 26 BGB gemeinsam vom 1. und 2. Vorsitzenden 
vertreten. Im Verhinderungsfall eines dieser beiden, muss die Vertretungsberechtigung 
durch ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands ausgeübt werden. 

5. Die Tätigkeit der Vorstandschaft ist ehrenamtlich. 

6. Der Vorstand ist nur bei Anwesenheit von mindestens 5 Vorstandsmitgliedern, davon 
mindestens 2 Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands (hiervon der 1. oder der 2. 
Vorsitzende), beschlussfähig. Beschlüsse der Vorstandschaft bedürfen der Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

7. Sitzungen der Vorstandschaft finden mindestens zwei Mal im Jahr statt und werden 
durch den 1. oder den 2. Vorsitzenden einberufen. Die Einladung erfolgt durch ein 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands. Sie müssen anberaumt werden, wenn 
mindestens 3 Mitglieder des Vorstandes dies beantragen. Die Einladung soll mindestens 
3 Tage vor der Sitzung ergehen und kann auch mündlich oder per E-Mail erfolgen. 
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8. Ohne Mitgliederbeschluss ist der Vorstand bei Rechtsgeschäften mit Dritten auf einen 
Betrag von 1.000 € beschränkt, falls im Finanzplan nicht anders geregelt. 

9. Der Vorstand erstellt zu jeder Jahreshauptversammlung einen Finanzplan für das 
laufende Geschäftsjahr. Der Finanzplan ist von der Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. 

10. Der geschäftsführende Vorstand (Abs. 2) ist zu redaktionellen Änderungen der Satzung 
und zu Änderungen, die auf Grund von Beanstandungen des Finanzamtes wegen der 
Erlangung der Gemeinnützigkeit oder des Registergerichtes erforderlich sind, 
ermächtigt. 

 
§ 8 - Wahlen 

1. Die Mitglieder der Vorstandschaft werden von der Mitgliederversammlung jeweils für die 
Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung.  

2. Die Mitglieder bestimmen vor den Wahlen einen Wahlausschuss, der aus einem 
Wahlausschussvorsitzenden und zwei Wahlbeisitzern besteht. Der Wahlausschuss ist für 
eine objektive und neutrale Wahl verantwortlich. 

3. Der 1. und 2. Vorsitzende kann nur in geheimer Wahl gewählt werden. Die anderen 
Vorstandsmitglieder können auch mittels Akklamation ermittelt werden. Geheime 
Abstimmung muss jedoch erfolgen, wenn auch nur ein stimmberechtigtes Mitglied eine 
solche verlangt. 

4. Zur Wahl eines Mitglieds der Vorstandschaft genügt die einfache Stimmenmehrheit. 
Gewählt ist somit der Kandidat, der die meisten der abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigen kann. Bei Stimmengleichheit ist ein neuer Wahlgang erforderlich. 

5. Wahlberechtigt ist jedes aktive Mitglied. Jugendliche unter 16 Jahren und fördernde 
Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. 

6. Wählbar ist jedes aktive Mitglied mit einem Mindestalter von 18 Jahren. 

7. Der geschäftsführende Vorstand bleibt nach dem Ende der regulären Amtszeit so lange 
im Amt, bis die Nachfolger gewählt sind. 

8. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode aus, können die 
verbleibenden Vorstandsmitglieder bis zu den turnusmäßigen Neuwahlen ein 
Vorstandsmitglied bestellen. Auf diese Weise darf aber nur ein Vorstandsmitglied bestellt 
werden. Eine Aufgabenübertragung innerhalb des geschäftsführenden Vorstands ist 
nicht möglich. Der geschäftsführende Vorstand muss aus der satzungsgemäßen Anzahl 
von Vorstandsmitgliedern bestehen. Ist dies nicht der Fall, sind Neuwahlen innerhalb von 
acht Wochen durchzuführen. 

 
§ 9 - Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des LSCK 

2. Zur Mitgliederversammlung sind alle aktiven und fördernden Mitglieder unter Angabe der 
Tagesordnung mindestens 10 Kalendertage vorher einzuladen. Die Kommunikation mit 
den Mitgliedern erfolgt grundsätzlich auf elektronischem Weg. Die Einladung erfolgt 
durch ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands. Maßgebend ist das Datum des 
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Poststempels bzw. das Sendedatum der E-Mail. Das Einladungsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied  des LSCK schriftlich 
bekannt gegebene Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugestellt worden ist. 

3. In der Mitgliederversammlung hat jedes aktive Mitglied und jedes Ehrenmitglied eine 
Stimme. 

4. In der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres, der 
Jahreshauptversammlung, sind die Jahresrechnung und der Finanzplan durch die 
Mitgliederversammlung zu genehmigen. Falls erforderlich werden Neuwahlen 
durchgeführt. 

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

6. Über alle Vorstandssitzungen und Versammlungen sind Protokolle mit 
Anwesenheitslisten zu führen und vom 1. oder. 2. Vorsitzenden, sowie dem 
Protokollführer, zu unterschreiben. 

7. Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen werden. 

8. Anträge zu einer Mitgliederversammlung müssen spätestens 5 Tage vor einer Mit-
gliederversammlung dem Vorstand schriftlich vorgelegt werden.  

 
§ 10 - Rechnungsprüfung 

1. In jeder ersten ordentlichen Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres werden 2 
Kassenprüfer gewählt. Diese haben die Pflicht und das Recht, das Finanzgebaren des 
Vereins einzusehen und auf satzungsgemäße Verwendung zu überprüfen. Die 
Rechnungsprüfer dürfen der Vorstandschaft nicht angehören. Sie haben mindestens 
einmal im Jahr vor der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung Buchführung und 
Kasse im Beisein des Schatzmeisters zu prüfen und der Hauptversammlung Bericht zu 
erstatten. Auf Antrag des geschäftsführenden Vorstandes sind die Rechnungsprüfer 
verpflichtet, auch während des Geschäftsjahres Kassenprüfungen durchzuführen. 

2. Der Schatzmeister ist auf Antrag der Kassenprüfer jährlich zu entlasten. 

 
§ 11 - Satzung 

1. Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Annahme anstelle der bisherigen Satzung vom 
26.02.1993, die dadurch außer Kraft gesetzt wird. Die Satzung wird entsprechend dem 
BGB beim Registergericht hinterlegt und muss von diesem anerkannt werden. 

2. Über Satzungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 

3. Ergänzend zu dieser Satzung gelten die Bestimmungen des BGB. 
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§ 12 - Auflösung des LSCK 

1. Die Auflösung des LSCK kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen 
Mitgliederversammlung erfolgen. Zu dieser Versammlung müssen alle Vereinsmitglieder 
mindestens 10 Tage vorher unter Angabe dieses Tagesordnungspunktes vom 1. und 2. 
Vorsitzenden schriftlich eingeladen werden. 

2. Für die Beschlussfassung zur Auflösung des LSCK ist die Zustimmung von neun Zehntel 
aller anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des LSCK an die Stadt Karlstadt/Main, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke der Breitensportförderung, vorzugsweise für den Luftsport, zu 
verwenden hat. 

 
§ 13 - Haftungsausschluss 

1. Der LSCK haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für Schäden, die entstanden sind 
 - bei der Ausübung des Sports, 
 - beim Besuch sportlicher Veranstaltungen, 
 - bei einer sonstigen, für den LSCK erfolgten Tätigkeit. 
Eine Haftung des LSCK entfällt auch bei Unfällen, Diebstählen oder sonstigen 
Schädigungen. 

 
§ 14 - Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dieser Satzung ergebenden Rechte und 
Pflichten ist Karlstadt/Main bzw. das Amtsgericht Gemünden/Main. 

 

 

Änderungshistorie 

Diese neu überarbeitete Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung vom 22.03.2014 von den Mitgliedern über 
eine Abstimmung entschieden und ins Vereinsregister eingetragen. Gesamte Überarbeitung und Neuauflage. 

Die Änderung vom 13.09.2014 wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung mit gleichem Datum 
abgestimmt, angenommen und damit entschieden. Diese Änderung wurde in das Vereinsregister eingetragen. 

Die Änderung vom 29.10.2016 wurde auf Anforderung des Finanzamtes in der Mitgliederversammlung beschlossen 
und ins Vereinsregister eingetragen. Eingefügt: §2 Abs. 2, geändert: §12 Abs. 3. Bestätigt FA Lohr am 05.05.2017 
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Flugplatzbenutzungsordnung /  Stand 14.03.2015 

Flugbetriebsordnung (FBO) letzte Änd. 25.06.2015 

1. Allgemeines 
Der Flugbetrieb auf dem Segelfluggelände Karlstadt Saupurzel des Luftsportclubs Karlstadt e.V. 
richtet sich nach den allgemein gültigen Gesetzen und Verordnungen; darüber hinaus nach den 
Bestimmungen dieser FBO. 
Der Geltungsbereich der FBO erstreckt sich auf alle dem Verein angehörigen Flugzeugführer sowie 
allen Nutzern unserer Einrichtungen, unseres Fluggeräts, usw. 
Für die Einhaltung der FBO sind die jeweiligen Flugzeugführer verantwortlich. Die Befolgung der 
FBO kontrolliert der Vorstand. Er wird dabei durch den/die diensthabende Flugleiter/in vertreten. 
Die FBO liegt im Büro und im Flugleitungsordner zur Einsicht aus und ist am allgemeinen Aushang 
ersichtlich. Änderungen werden den Vereinsmitgliedern bekannt gegeben. 

2. Flugbetriebsregelung und Verfahren 

2.1. Öffnungszeit: Die Öffnungszeiten des Segelfluggeländes Karlstadt Saupurzel sind grundsätzlich 
PPR (Prior Permission Required). PPR kann vom Vorstand oder von einem Flugleiter erteilt werden. 

2.2. Flugbetrieb: Bei Flugbetrieb muss grundsätzlich ein Flugleiter anwesend sein, bei Schulbetrieb 
zusätzlich der/die Fluglehrer/in. Die Benennung des/der Flugleiters/in erfolgt im Auftrag des 
Vorstandes und hat der Anweisung des Luftamtes Nordbayern vom 21.01.2015 über die Neufassung 
der Auflage zum Flugleiterwesen (Wahrnehmung der Tätigkeit als Flugleiter Stand 1.Jan.2004) zu 
entsprechen. 

2.2.1. Ergänzung zu Pos. 2.2 

(Auszug aus der Platzgenehmigung vom 25.06.2015) 
Einzelne Starts und Landungen bei Flügen von und zu anderen Flugplätzen oder bei Überlandflügen 
von mindestens 30 Minuten Flugdauer in der Betriebszeit PPR am Tage ohne Anwesenheit eines 
Flugleiters dürfen durchgeführt werden. 
Diese Ausnahme von der Flugleiterpflicht gilt nicht für 

a. Schulbetrieb, sowiet es nicht um Streckenflüge mit Fluglehrer handelt, für 

b. Mischflugbetrieb 

c. Platzrundenbetrieb 

d. Flüge zur gewerblichen Personenbeförderung 

e. Flüge, die die Benachrichtigung der Grenzpolizei oder Zoll erfordern. 

Sofern von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht wird, muss statt eines Flugleiters 
eine sachkundige Person am Flugplatz anwesend sein. Diese hat die Aufgabe, in einem 
Störungsfall Hilfe herbeizurufen. Die Sachkundige Person muss Zugang zu einem 
öffentlichen Telefonanschluss auf dem Flugplatz haben oder ein betriebsbereites 
Mobiltelefon mitführen.  

Der Genehmigungsinhaber hat sicherzustellen, dass bei Flugbetrieb ohne Flugleiter die 
nach § 70 Abs. 1 LuftVG im Hauptflugbuch zu speichernden Daten vollständig erfasst und 
dem Platzhalter unverzüglich zugeleitet werden. Diese Daten sind alsbald in das 
Hauptflugbuch zu übernehmen, wobei die betreffende Flugbewegungen als Flugbetrieb 
ohne Flugleiter kenntlich zu machen sind. Im Rahmen des PPR für den einzelnen Flug ohne 
Flugleiter ist der jeweilige Luftfahrzeugführer darauf hinzuweisen, währen Start und 
Landung Blindsendungen auf der veröffentlichten Platzfrequenz abzugeben.  
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2.2.2. Ergänzungen des Platzbescheides durch den LSCK 

Es dürfen nur Piloten von der Ausnahmeregelung 2.2.1. Gebrauch machen, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind: 

a. Eintragungen aller Flüge in den Startcomputer  
(vor dem Flug mit geschätzter Abflugzeit, Zielort, Anzahl der Personen, Fliegen ohne Flugleiter)  

b. Einweisung durch den 1. oder 2. Vorsitzenden  
(mit Bestätigung durch Unterschrift, Ort und Datum) 

c. Bei Flugbeitrieb muss das Rettungsfahrzeug genau wie beim Flugleiterdienst nach Checkliste 
Kontrolliert und in Betrieb genommen sein. 

d. Es muss eine Hilfsperson am Platz sein, die Zugang zum Rettungsfahrzeug und zum Telefon 
hat. 

e. Die Start- und Landebahnen, sowie die Rollwege müssen von Piloten vor Flugbeginn 
kontrolliert werden. 

f. Es dürfen sich keine Personen auf den Start- und Ladebahnen befinden. 

g. Der Pilot erkennt mit der Unterschrift ausdrücklich an, dass im Falle eines Unfalles keinerlei 
Haftungsansprüche weder an die Vorstände, noch an den LSCK gestellt werden können. Der 
PIC handelt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. 

h. Dem Piloten kann bei Verstößen oder Missachtung der Vorschriften jederzeit die Berechtigung 
zum Fliegen ohne Flugleiter untersagt werden. 

2.3. Sicherungsmaßnahmen: Für die ordnungsgemäße Sicherung von Luftfahrzeugen, insbesondere 
von Motorflugzeugen, sind die Luftfahrzeughalter bzw. Besatzungen verantwortlich. Die Türen von 
unbeaufsichtigt abgestellten Luftfahrzeugen müssen stets verschlossen sein. Die Zündschlüssel 
abgestellter Luftfahrzeuge sind abzuziehen und sicher, getrennt vom Flugzeug zu verwahren. Ein 
unberechtigter Zugriff auf die Schlüssel abgestellter Luftfahrzeuge ist zu verhindern. 

2.4. Inbetriebnahme der Luftfahrzeuge: Vor dem Start zu einem Flug hat sich der verantwortliche 
Luftfahrzeugführer unter Bekanntgabe seines Flugvorhabens bei der Flugleitung abzumelden. Die 
täglichen Flugzeugkontrollen vor Beginn des Flugbetriebes werden von PPL-Inhabern durchgeführt 
und im der Bordbuch vermerkt. Bei Flugzeugen, die zur Schulung verwendet werden, wird die 
Durchführung der Kontrolle zusätzlich im Bordbuch vom Fluglehrer abgezeichnet. Die bei der 
Vorflugkontrolle festgestellten Schäden und Mängel sind sofort bei der Flugleitung zu melden und auf 
einem Notizzettel im Bordbuch zu hinterlegen. 

2.5. Kontrollen / Reparaturen: Die Überwachung des betriebsklaren Zustands des Luftfahrzeugs sowie 
die Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebsgrenzen gem. Flughandbuch obliegen dem 
verantwortlichen Flugzeugführer. Ein Überschreiten der vorgeschriebenen Kontroll- und Prüfzeiten ist 
unzulässig. 

2.6. Rückgabe der Luftfahrzeuge: Nach Beendigung des Fluges ist das Flugzeug in einen sauberen 
Zustand zu versetzen. Der Verdacht auf technische Fehler oder Mängel ist dem Werkstattleiter/ dem 
technischen Leiter zu melden. Technische Fehler oder Mängel, welche die Flugsicherheit 
beeinträchtigen können, sind dem Flugleiter, Vorstand oder Technischen Leiter mündlich und 
schriftlich zu melden und in das Bordbuch durch Papiereinlage einzutragen. Außergewöhnliche 
Vorkommnisse sind unverzüglich und unmittelbar bei der Flugleitung anzuzeigen. 

2.7. Der Flugleiter beaufsichtigt den gesamten Flugbetrieb. Er hat Weisungsbefugnis. Der Flugbetrieb 
darf erst nach dem ordnungsgemäßen Ausfüllen des Flugleiterdienstbuchs aufgenommen werden. 

2.8. Für Sicherheit und Ordnung an der Startstelle sorgt der Startleiter. Er organisiert die Startreihen-
folge. Jede Flugbewegung wird im Hauptflugbuch festgehalten. Das Hauptflugbuch kann auch in 
elektronischer Form geführt werden. Sämtliche Zeiten werden in UTC (früher GMT) eingetragen. 
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2.9. Der Startwindenfahrer ist für die Funktionstüchtigkeit und der Betriebsbereitschaft der Startwinde 
und für Ordnung und Sicherheit, sowie für die Absperrung um die Startwinde verantwortlich. 
Windenfahrer müssen im Besitz eines gültigen Windenfahrerscheines sein. Vor Inbetriebnahme der 
Winde ist die Checkliste Winde zu führen und dem Flugleiter vorzulegen. 

2.10. Flugzeugschleppstarts dürfen nur von Schlepp-Piloten ausgeführt werden, die im Besitz einer 
gültigen Schleppflugberechtigung sind. Schleppflüge sind Arbeitsflüge und dürfen außer zu 
Ausbildungszwecken nur ohne Begleitung im Cockpit stattfinden! 

2.11. Eine Einweisung für den Lepo-Fahrer, besonders in den Fahrbetrieb mit anhängendem Seil, ist 
unbedingt erforderlich! Die Rückhol- und Rettungsfahrzeuge sind nicht für den Betrieb auf 
öffentlichen Straßen zugelassen! Mit der ausgeklappten Seilziehvorrichtung ist nur noch der Betrieb 
zwischen Winde und Startplatz zulässig. Vor Inbetriebnahme des Lepo/Rückholfahrzeuge ist die 
Checkliste Lepo zu führen und dem Flugleiter vorzulegen. 

2.12. Eine Einweisung für den Startwagen-Fahrer ist erforderlich. Vor Inbetriebnahme des Startwagen ist 
die Checkliste Startwagen zu führen und dem Flugleiter vorzulegen. 

2.13. Flugbetriebsende: Nach Flugbetriebsende haben die Mitglieder unter Aufsicht einer oder mehreren 
verantwortlichen Personen die Flugzeuge zu Reinigen und ordnungsgemäß einzuräumen. Das 
ordnungsgemäße Einräumen wird dem Flugleiter durch Eintrag in die Checkliste Dienstende 
bestätigt. Am Ende jeden Flugtages ist der Pilot, der das betreffende Luftfahrzeug als letzter geführt 
hat, für die Bordbucheintragungen verantwortlich. Eintragungen über Überlandflüge mit Landungen 
außerhalb Karlstadt müssen als Einzeleinträge geführt werden; ansonsten genügt ein 
Sammeleintrag. 

3. Nutzungsregelungen und Verfahren 

3.1. Allgemeines: Der LSCK überlässt seine Flugzeuge nur an aktive Mitglieder zur Nutzung. Diese 
beginnt und endet am Flugplatz Karlstadt Saupurzel. 

3.2. Persönliche Voraussetzungen: Voraussetzungen für die Nutzung eines Flugzeuges des LSCK sind 
neben der aktiven Mitgliedschaft: 

a. die Typenberechtigung 

b. die Startberechtigung 

c. der Kontoausgleich 

d. die genehmigte Benutzung 

e. gültige Lizenzen und Berechtigungen 

f. ein gültiges Medical und die ZÜP (nur motorgetriebene Lfz.) 

g. nach den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. 

3.3. Flugsicherheit: Im Interesse der Flugsicherheit hat sich jeder Pilot nach längeren Flugpausen (90 
Tage Regelung) durch einen Fluglehrer oder einen Einweisungsberechtigten überprüfen zu lassen. 
Fluglehrer oder Einweisungsberechtigte, die die Überprüfung durchführen, müssen nicht zwingend 
Vereinsmitglieder sein. Flugschüler werden ohne Ausnahme bei Saisonbeginn von einem Fluglehrer 
überprüft. Flugpraxis auf Mustern anderer Kategorien entbindet nicht von dieser Regelung. Für 
Motorflugzeuge gelten die Regelungen der entsprechenden  Außenstart- und Landeerlaubnis 
des Luftamtes Nordbayern.  
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3.4. Segelflugzeugführer oder Luftsportgeräteführer dürfen ein Luftfahrzeug, in dem sich Fluggäste 
befinden, als verantwortlicher Luftfahrzeugführer nur führen, wenn innerhalb der vorhergehenden 90 
Tage mindestens drei Starts und drei Landungen mit einem Luftfahrzeug derselben Klasse, 
desselben oder ähnlichen Musters, der Art des Luftsportgerätes und für Segelflugzeuge in der für den 
Gastflug genutzten Startart ausgeführt wurden. Für Gastflüge mit Motorflugzeugen gelten die 
Regelungen der entsprechenden  Außenstart- und Landeerlaubnis des Luftamtes Nordbayern (30 
Tage Regelung!) 
 

3.5. Lizenzen: Jeder Pilot hat selbst auf die Einhaltung der Lizenzverlängerungsbestimmungen zu 
achten. Ungeachtet dieser Regelung hat jeder Pilot einmal jährlich die Aktualität seiner Lizenz(en) 
gegenüber dem Flugleiter nachzuweisen und Kopien dieser gültigen Lizenzen im entsprechenden 
Ordner im Büro abzulegen. 

3.6. Der LSCK kann Regressansprüche an den Piloten stellen, wenn eine Lizenz nicht gültig ist und 
nach einem Unfall Forderungen an den Verein gestellt werden. 

3.7. Landungen erfolgen grundsätzlich bis zum Stillstand des Flugzeuges geradeaus. Nach der Landung 
ist die Bahn schnellstmöglich zu verlassen. 

3.8. Der Startplatz für die Motorschirme ist grundsätzlich auf der Hauptbahn unter Berücksichtigung der 
herrschenden Windverhältnisse. Dieser ist so zu wählen, dass ein Überfliegen von bewohnten 
Ortschaften sowie der dem Flugplatz angrenzenden Bebauung vermieden wird. Bei ungünstigen 
Windverhältnissen kann auf Nachfrage durch den Flugleiter ein anderer Startplatz zugewiesen 
werden. Bei der Wahl des Startplatzes ist in jedem Fall eine mögliche Lärmbelästigung zu vermeiden. 

3.9. Für Motorschirme gilt die kleine Platzrunde. Diese befindet sich nördlich des Platzes zwischen 
Rehnütz, Eußenheim und dem Flugplatz in seiner gesamten Länge. 

3.10. Nach dem Start müssen die Motorschirme nördlich des Platzes in Richtung Gambach an Höhe 
gewinnen. 

3.11. Starts und Landungen mit Motorflugzeugen und Motorseglern bei ausliegenden 
Windenschleppseilen sind nicht zulässig. Für derartige Flugbewegungen sind die Seile über die 
Startbahn 08/26 zurückzuziehen. 

3.12. Typenflug-Regelung 

 Segelflugzeuge  ASK 21 D-4715 
  LS4b  D-4754 
  DG 300  D-4637 
  DUO Discus  D-1160 
Schleppflugzeuge DR 400/180  D-EHAI 

 Dynamic  D-MXFW 
 
Die Startberechtigung für neue Flugzeugmuster erteilt der zuständige Fluglehrer. 
Die Nutzung des Duo Discus im Schulbetrieb darf nur für Streckenflugeinweisungen erfolgen. 
Jeder neue UL-Pilot ohne Flugerfahrung mit einer Dynamic WT9 hat mindestens 5 Stunden 
Einweisung auf der DYNAMIC D-MXFW mit Fluglehrer zu absolvieren. Der Fluglehrer trifft die 
Entscheidung, ob der Zeitraum ausgeweitet wird. Ebenso kann der Fluglehrer über Alleinflüge vor 
Ablauf der 5 Stunden entscheiden. 
Hingewiesen wird auf die Besonderheit bei Schwerpunktkupplungen im Flugzeugschlepp. 
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3.13. Startkommandos für den Windenschlepp 

Start: Winde von Start 
Segelflugzeug (Typ!) doppelsitzig/einsitzig am Bergseil/ Talseil startklar, 
Seil anziehen 

Winde: Segelflugzeug (Typ!) doppelsitzig/einsitzig am Bergseil/Talseil, Seil 
wird angezogen 

Start: Seil straff (nach Straffung des Seils), fertig (sobald das Flugzeug rollt), 
frei (beim Abheben).  

Start: Halt stopp, halt stopp, halt stopp, ... zur Unterbrechung des Startvorganges 
solange bis eine deutliche Reaktion des Windenfahrers sichtbar ist.  

3.14. Sicherheitsstreifen: Außerhalb der Landebahnen ist ein Sicherheitsstreifen, beginnend an den 
jeweiligen Außenkanten der Landebahnen, von 15 m einzuhalten. Innerhalb dieses 
Sicherheitsstreifens darf nichts abgestellt werden! 
Startwagen, Flugzeuge, Hindernisse und ähnliches sind außerhalb des Sicherheitsstreifens 
abzustellen! 

3.15. Flugzeugnutzungsdauer: Wer ein Motorflugzeug des LSCK ganztägig benutzt, muss eine 
Mindestflugzeit bezahlen. Diese beträgt pro Sonn- und Feiertag 2 Stunden. Die Nutzung ist zuvor bei 
der Vorstandschaft anzumelden. 
Kann die Mindestflugzeit infolge schlechten Wetters oder aus sonstigen Gründen höherer Gewalt 
nicht erbracht werden, hat der Benutzer die hierfür notwendigen Nachweise zu erbringen. 

3.16  Kontoausgleich: Kontoausgleich ist gegeben, wenn das Flugkonto des Mitglieds zum Zeitpunkt der 
Übernahme des Flugzeuges ein für den beabsichtigten Flug ausreichendes Guthaben aufweist.( Ein 
Mindestguthaben in Höhe von 250 € wird generell vorausgesetzt.) Bei einem  Negativsaldo ab 50 € 
zu Antritt eines Fluges erhöht sich der Stundensatz um 10 %. Bei einem Negativ-Saldo kann der 
Vorstand ein Startverbot bis zum Ausgleich des Kontos erteilen. 

3.16. Schutz von Vereinseigentum:  Wer vorsätzlich oder fahrlässig Vereinseigentum beschädigt oder 
zerstört, ist gegenüber dem LSC Karlstadt schadenersatzpflichtig. 

4. Inkrafttreten:  
Diese FBO des LSCK tritt am 25.06.2015 in Kraft und löst alle Vorgängerversionen ab. Von diesem 
Tag an dürfen nur diejenigen Piloten Flugzeuge des LSCK benutzen, welche die vorstehende 
Flugbetriebs- und Benutzungsordnung anerkennen und mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme 
bestätigen.  

 
Der Vorstand, Karlstadt, 25.06.2015 
 
 
 
 
Änderungsindex: 
25.07.2015 die Positionen 2.2.1 und 2.2.2. wurden hinzugefügt durch André Weber, 2. Vorsitzender 



 

Vorstand: Burkhard Vogel André Weber Karl-Heinz Bachmann  Margarita Niehus Georg Rauwolf 

E-mail: 1.Vorstand@lsck.de 2.Vorstand@lsck.de Schatzmeister@lsck.de Schriftfuehrer@lsck.de Technik@lsck.de 

Sparkasse Mainfranken-Würzburg IBAN: DE68 7905 0000 0190 0036 81; BIC: BYLADEM!SWU 
Raiffeisenbank Karlstadt IBAN: DE51 7906 9150 0001 8071 37, BIC: GENODEF1GEM 

RWY 09/27 650 m  03/21 400 m   -   Frequenz 123,475 MHz   -   Elev. 250 m   -   N 49°58,35  O 009°47,50 

 
 

Der Pechvogelfond... 
 
 
...nach der Gebührenordnung haften Piloten bei Kaskoschäden für den Selbstbehalt. 
 
Dieser kann nach der z. Zt. gültigen Gebührenordnung bis zu 
 

Euro 2.000 
 
betragen. 
 
Diesem Risiko kann man aus dem Weg gehen, oder es zumindest mindern als Teilnehmer 
am Pechvogelfond. 
 

Wie das geht? 
 
Einfach den Jahresbeitrag von 40 EURO einzahlen und man ist Mitglied bis Ende des 
Kalenderjahres. Genaue Informationen in der Satzung des Pechvogelfond und auf der 
Internet-Seite des Vereins, siehe www.lsck.de unter Menüpunkt Mitglieder (Zugang wird 
nach Erteilung der Mitgliedschaft zugesandt). 
 
Der Pechvogelfond ist freiwillig und unabhängig vom Luftsport-Club  
Karlstadt e.V. 
 
 




